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Landkreis Diepholz 
 

Verordnung 
 

zur 3. Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dümmer“ vom 19.06.1981 
(Abl. für den Regierungsbezirk Hannover S. 474) zur teilweisen Aufhebung des Geltungsberei-
ches in der Gemeinde Hüde / Landkreis Diepholz (LSG DH 14) und zur 1. Änderung  der Ver-
ordnung zum Schutze des Landschaftsteiles „Ochsenbruch“ vom 15.01.1971 (Abl. für den Re-
gierungsbezirk Hannover S. 42) zur Erweiterung des Geltungsbereiches in der Gemeinde Lem-
förde / Landkreis Diepholz (LSG DH 46) 
 
Aufgrund der §§ 26 und 30 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes i.d.F. vom 11.04.1994 (Nds. 
GVBl. S. 155), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.04.2007 (Nds. GVBl. S. 161) hat der Kreis-
tag des Landkreises Diepholz in seiner Sitzung am 15.12.2008 folgende Verordnung beschlossen: 

 
§ 1 

 
(1) Der Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes „Dümmer“ wird für den in der beigefügten 

Karte (M. 1 : 5.000) schraffiert dargestellten Bereich aufgehoben. Der Aufhebungsbereich umfasst 
die Flurstücke 68/1, 185/1, 234/1, 308/3 und 308/11 der Flur 13 in der Gemarkung Hüde. 

 
(2) Der zu löschende Teilbereich hat eine Größe von rd. 5,8 ha. Die Gesamtgröße dieses Land-

schaftsschutzgebietes im Landkreis Diepholz verringert sich dadurch auf 1.195,2 ha. 
 

§ 2 
 
(1) Der Geltungsbereich der Verordnung zum Schutze des Landschaftsteiles „Ochsenbruch“ wird um 

die in der beigefügten Karte (M. 1 : 5.000) schraffiert dargestellten Bereiche erweitert. Die Erweite-
rungsbereiche umfassen die Flurstücke 9/0, 10/0, 11/0, 12/0 und 30 der Flur 1 in der Gemarkung 
Lemförde. 

 
(2) Die Erweiterungsbereiche haben eine Größe von rd. 6,1 ha. Die Gesamtgröße dieses Land-

schaftsschutzgebietes erhöht sich dadurch auf 59,6 ha.  
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz in 
Kraft. 
 
Diepholz, den 15.12.2008 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Stötzel 
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Gemeinde Wagenfeld 
 

Satzung zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde Wagenfeld 
über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und des § 6 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den z. Z. geltenden Fassungen hat der Rat 
der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am 18.12.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Gemeinde Wagenfeld über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung) 
vom 28.03.1996 wird aufgehoben. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
 
Wagenfeld den 18.12.2008 
Falldorf, Bürgermeister   (L.S.) 
 
 
Samtgemeinde Rehden 
Gemeinde Barver 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Barver 
für das Haushaltsjahr 2009 

 
Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Barver in 
der Sitzung am 08. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlos-
sen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
     in der Einnahme auf  616.700,-- EUR 
     in der Ausgabe auf 616.700,-- EUR 
 
im Vermögenshaushalt 
     in der Einnahme auf                                          48.300,-- EUR 
     in der Ausgabe auf                                            48.300,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,-- EUR festgesetzt. 
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§ 5 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v.H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     340 v.H. 
2. Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Barver, den 08.12.2008 
Osterbrink     Bloch 
Bürgermeister     Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 18.12.2008 (FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Gemäß § 86 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) i. d. F. vom 14.04.2005 
(Nds. GVBl. S. 107) wird die Haushaltssatzung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt vom Tage nach dieser Veröffentlichung an gerechnet, 
7 Tage im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 34, Schulstr. 22, 49453 Rehden, während 
der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Rehden, den 18. Dezember 2008 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Gemeinde Dickel 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Dickel 
für das Haushaltsjahr 2009 

 
Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Dickel in der 
Sitzung am 16. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
     in der Einnahme auf  386.800,-- EUR 
     in der Ausgabe auf 386.800,-- EUR 
 
im Vermögenshaushalt 
     in der Einnahme auf   229.100,-- EUR 
     in der Ausgabe auf  229.100,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  350 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     330 v.H. 
2. Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Dickel, den 16.12.2008 
Gödke      Bloch 
Bürgermeister     Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 19.12.2008 (FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Gemäß § 86 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) i. d. F. vom 14.04.2005 
(Nds. GVBl. S. 107) wird die Haushaltssatzung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt vom Tage nach dieser Veröffentlichung an gerechnet, 
7 Tage im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 34, Schulstr. 22, 49453 Rehden, während 
der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Rehden, den 19. Dezember 2008 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Gemeinde Hemsloh 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemsloh 
für das Haushaltsjahr 2009 

 
Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Hemsloh in 
der Sitzung am 15. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlos-
sen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
     in der Einnahme auf  306.200,-- EUR 
     in der Ausgabe auf 306.200,-- EUR 
 
im Vermögenshaushalt 
     in der Einnahme auf   206.000,-- EUR 
     in der Ausgabe auf  206.000,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  40.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  350 v.H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     330 v.H. 
2. Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Hemsloh, den 15.12.2008 
Schlüter     Bloch 
Bürgermeister     Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 19.12.2008 (FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Gemäß § 86 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) i. d. F. vom 14.04.2005 
(Nds. GVBl. S. 107) wird die Haushaltssatzung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt vom Tage nach dieser Veröffentlichung an gerechnet, 
7 Tage im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 34, Schulstr. 22, 49453 Rehden, während 
der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Rehden, den 19. Dezember 2008 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Gemeinde Rehden 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Rehden 
für das Haushaltsjahr 2009 

 
Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Rehden in 
der Sitzung am 17.12.2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
     in der Einnahme auf  13.923.400,-- EUR 
     in der Ausgabe auf 13.923.400,-- EUR 
 
im Vermögenshaushalt 
     in der Einnahme auf   1.564.100,-- EUR 
     in der Ausgabe auf  1.564.100,-- EUR 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  200.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  350 v.H. 
.....b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     340 v.H. 
2. Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Rehden, den 17.12.2008 
Grelle       Bloch 
Bürgermeister     Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 22.12.2008 (FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Gemäß § 86 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) i. d. F. vom 14.04.2005 
(Nds. GVBl. S. 107) wird die Haushaltssatzung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt vom Tage nach dieser Veröffentlichung an gerechnet, 
7 Tage im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 34, Schulstr. 22, 49453 Rehden, während 
der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Rehden, den 22. Dezember 2008         
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Gemeinde Wetschen 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Wetschen 
für das Haushaltsjahr 2009 

 
Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Wetschen in 
der Sitzung am 22. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
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§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
     in der Einnahme auf  1.073.300,-- EUR 
     in der Ausgabe auf 1.073.300,-- EUR 
 
im Vermögenshaushalt 
     in der Einnahme auf   242.800,-- EUR 
     in der Ausgabe auf  242.800,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  100.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v.H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     340 v.H. 
2. Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Wetschen, den 22.12.2008 
Dünnemann     Bloch 
Bürgermeister     Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 23.12.2008 (FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Gemäß § 86 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) i. d. F. vom 14.04.2005 
(Nds. GVBl. S. 107) wird die Haushaltssatzung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt vom Tage nach dieser Veröffentlichung an gerechnet, 
7 Tage im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 34, Schulstr. 22, 49453 Rehden, während 
der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Rehden, den 23. Dezember 2008 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
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Samtgemeinde Siedenburg 
 

7. Satzung zur Änderung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung 
der Samtgemeinde Siedenburg 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 
28.10.2006 (Nieders. GVBl. S. 473), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes, des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes und 
anderer Gesetze vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und § 5 des Niedersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der Samtgemeinde Siedenburg 
in seiner Sitzung am 16.12.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Samtgemeinde Siedenburg vom 17.12.1992 (Abl. 
RBHan. 1992 S. 1032), zuletzt geändert am 04.12.2007 (Abl. LKDH. Nr. 19/07, S. 40) wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 15 erhält folgende Fassung: 
 
Die Abwassergebühr beträgt 2,35 €/cbm. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt ab 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die entsprechende Vorschrift der 
Abwasserbeseitigungsabgabensatzung vom 17.12.1992 in der Fassung der 6. Änderungssatzung 
vom 04.12.2007 außer Kraft. 
 
Siedenburg, den 16.12.2008 
Rauschkolb 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 

6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die  
dezentrale Abwasserbeseitigung in der Samtgemeinde Siedenburg 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 
28. Oktober 1996 (Nds. GVBl. S. 473), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes, des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
und anderer Gesetze vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und § 5 des Niedersächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der Samtgemeinde Sie-
denburg in seiner Sitzung am 16.12.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung in der Samt-
gemeinde Siedenburg vom 17.12.1992 (Abl. RBHan. 1992 S. 1035), zuletzt geändert am 22.11.2005 
(Abl. LKDH. Nr. 17/05, S. 19) wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 erhält folgende Fassung: 
 

§ 3 
Gebührensätze 

 
Die Abwassergebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung aus 
 
a) Kleinkläranlagen 28,50 € 
b) abflusslosen Gruben 16,00 € 
 
je cbm entnommenen Fäkalschlamms bzw. Abwassers. 
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§ 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt ab 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die entsprechende Vorschrift der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung in der Samtge-
meinde Siedenburg vom 17.12.1992 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 22.11.2005 außer 
Kraft. 
 
Siedenburg, den 16.12.2008 
Rauschkolb 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Gemeinde Maasen 
 

Haushaltssatzung 2009 
Gemeinde Maasen 

 
Aufgrund der §§ 40 und 84 ff der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fas-
sung hat der Rat der Gemeinde Maasen in seiner Sitzung am 02.12.2008 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
 
in der Einnahme auf 674.800 € und  
in der Ausgabe auf 674.800 € und  
 
im Vermögenshaushalt  
 
in der Einnahme auf 323.000 € und  
in der Ausgabe auf 323.000 € festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 112.400 € festgesetzt. 
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§ 5 
 

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundsteuer A 310 v.H. 
 b) für Grundstücke, Grundsteuer B 330 v.H. 
2. Gewerbesteuer  380 v.H. 
 
Maasen, 02.12.2008 
gez. Tannhäuser    gez. Rauschkolb 
Bürgermeister     Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Maasen für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 11.12.2008, Az: FD 30-916-912 mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Maasen für das Haushaltsjahr 2009 gemäß den Ausführungsbe-
stimmungen zu § 86 Abs. 2 NGO nicht beanstanden werde. 
 
Gemäß § 86 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) i. d. F. vom 14.04.2005 
(Nds. GVBl. S 107) wird die Haushaltssatzung hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Haushaltsplan liegt mit seinen Anlagen an 7 Werktagen, beginnend mit dem Werktag nach dieser 
Bekanntmachung, im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg in Siedenburg, Zimmer 24, während 
der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Maasen, den 19.12.2008 
gez. Rauschkolb 
Gemeindedirektor 
 
 
Abwasserverband Weyhe 
 

Verbandsordnung 
des Zweckverbandes „AbwasserVerband“ 

 
Auf der Grundlage der §§ 7 ff des Niedersächsischen Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit (NKomZG) vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 18.05.2006 (Nds. GVBl. S. 203) hat die Verbandsversammlung des Abwasserver-
bandes in ihrer Sitzung am 9.12.2008 die folgende Satzung (Verbandsordnung) beschlossen:  
 

§ 1 
Verbandsmitglieder, Name, Rechtsform, Aufgabe 

 
(1) Die Gemeinden Stuhr, Weyhe und die Samtgemeinde Harpstedt bilden unter der Bezeichnung 

„AbwasserVerband“ einen Zweckverband (Verband) mit Sitz in Weyhe. 
 
(2) Der Verband hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet der Verbandsmitglieder anfallende 

Schmutzwässer und zusätzlich auf dem Gebiet der Samtgemeinde Harpstedt und der Ge-
meinde Stuhr Niederschlagswasser, einschließlich des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers zu beseitigen. 
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(2a) Dem Verband obliegt gegenüber den Verbandsmitgliedern Stuhr und Weyhe die Rechnungs-
prüfung gemäß § 119 Abs. 1 NGO. Die Verbandsmitglieder können dem Verband im Rahmen 
des § 119 Abs. 3 NGO weitere Aufgaben übertragen. Sie haben das Recht, dem Verband ge-
mäß § 118 Abs. 1 Satz 2 NGO Aufträge zur Prüfung ihrer Verwaltungen zu erteilen. Zur 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 bis 3 richtet der Verband ein Rechnungsprüfungs-
amt ein; § 16 Abs. 3 und 6 bleibt unberührt. Die Unabhängigkeit des Rechnungsprüfungsamts 
ist in entsprechender Anwendung des § 118 NGO zu gewährleisten. Einzelheiten der Zusam-
menwirkens von Verband und Verbandsmitgliedern bei der Rechnungsprüfung regeln die Be-
teiligten in einer gemeinsamen Rechnungsprüfungsordnung und in einer gemeinsamen Kos-
tenvereinbarung. 

 
(3) Der Verband erlässt die zur Durchführung seiner Aufgabe erforderlichen Satzungen. 
 
(4) Der Verband dient dem öffentlichen Wohl und hat keine Absicht Gewinne zu erzielen. Er ist 

gemeinnützig. 
 
(5) Der Verband kann auch Aufgaben für einzelne Verbandsmitglieder erfüllen, wenn das in die-

ser Verbandsordnung explizit geregelt ist. Die Erfüllung der Aufgaben kann durch diese Ver-
bandsordnung auf einen Teil des Gebietes eines Verbandsmitgliedes beschränkt werden. 

 
(6) Der Verband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen. Der Zweckverband 

kann eine Gesellschaft errichten, erwerben oder sich daran beteiligen.  
 
(7) Der Verband kann im Rahmen seiner Aufgaben außerhalb seines Verbandsgebietes tätig 

werden, soweit dies für die Verbandsmitglieder zulässig ist. 
 

(8) Der Verband führt ein Dienstsiegel. Dieses besteht aus dem Namen „AbwasserVerband“ im obe-
ren Drittel in Umschrift, mittig ist das Logo desVerbandes eingefügt. 

 
(9) Der Verband besitzt Dienstherrenfähigkeit. 
 

§ 2 
Organe 

 
Organe des Verbandes sind: 
 
• die Verbandsversammlung 
• der Verbandsausschuss 
• die Verbandsgeschäftsführung 
 

§ 3 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsmitglieder Stuhr und Weyhe entsenden jeweils acht Vertreter/innen und das 

Verbandsmitglied Harpstedt vier Vertreter/innen in die Verbandsversammlung; jeweils einer 
dieser Vertreter ist der/die Hauptverwaltungsbeamte/-beamtin, soweit nicht gemäß § 15 Abs. 3 
NKomZG eine Entsendung in die Verbandsversammlung ausgeschlossen ist. 

 
(2) Die Gemeinderäte bzw. der Samtgemeinderat der Verbandsmitglieder bestimmen die in die 

Verbandsversammlung zu entsendenden Vertreter/innen. Für jede/n Vertreter/in ist vom Rat 
des jeweiligen Verbandsmitgliedes eine Ersatzperson zu bestimmen. Diese können sich un-
tereinander gegenseitig vertreten. 

 
(3) Die Entsendung in die Verbandsversammlung gilt jeweils für die Dauer der kommunalen 

Wahlperiode. Nach Ablauf der Wahlperiode bleiben die Vertreter/innen und ihre Ersatzperso-
nen bis zur Neubestimmung im Amt. Wiederbestimmung, auch mehrmalige, ist zulässig. 
 

(4) Scheidet ein/e Vertreter/in oder Ersatzperson vorzeitig aus, so ist für den Rest der Wahlperiode von 
dem betreffenden Verbandsmitglied ein/e andere/r Vertreter/in  bzw. Ersatzperson zu benennen. 
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(5) Jede/r von den Mitgliedsgemeinden in die Verbandsversammlung entsandte/r Vertreter/in hat 
eine Stimme. Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes können nur einheitlich abgegeben wer-
den. Die Vertreter/innen eines Verbandsmitgliedes können sich bei der Stimmabgabe vertre-
ten. 

 
§ 4 

Aufgaben der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt über folgende Angelegenheiten: 

 
1. Wahl der/des Vorsitzenden der Verbandsversammlung und der Stellvertreterin 

 oder des Stellvertreters, 
2. Wahl der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers und 

 Regelung der Stellvertretung, 
3. Festsetzung der Verbandsumlage nach § 17 dieser Verbandsordnung, 
4. Festsetzung des Wirtschaftsplanes mit Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenüber-

 sicht sowie Feststellung des Finanzplans, 
5. Entgegennahme des Jahresabschlusses, der die Bilanz, Gewinn- und Verlust

 rechnung mit Anhang und Anlagennachweis sowie den Lagebericht umfasst; Ent-
 lastung des Verbandsausschusses und der Verbandsgeschäftsführung,  

6. Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen und Änderungen der Verbands-
 ordnung, 

7. Aufnahme und Austritt von Verbandsmitgliedern, 
8. Geschäftsordnung der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses, 
9. Ernennung und Entlassung von Beamtinnen oder Beamten sowie ihre Versetzung 

 in den Ruhestand, 
10. Berufung und Abberufung der Leiterin oder des Leiters und der Prüferinnen und 

 Prüfer des nach § 1 Abs. 2a Satz 4 einzurichtenden Rechnungsprüfungsamts. 
11. Auflösung des Verbandes und Aufteilung des Verbandsvermögens, 
12. Angelegenheiten, über die nach den Vorschriften der Niedersächsischen Ge-

 meindeordnung der Rat oder der Verwaltungsausschuss beschließt. 
 

(2) Die Verbandsversammlung überwacht die Durchführung ihrer Beschlüsse sowie den sonsti-
gen Ablauf der Verwaltungsangelegenheiten. Sie kann zu diesem Zweck von dem Ver-
bandsausschuss und der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer die 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Auf Verlangen ist den Verbandsmitgliedern Einsicht in die 
Akten zu gewähren. Diese Rechte gelten nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung 
entsprechend § 5 Abs. 3 Satz 1 der niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) unterliegen. 

 
(3) Das nach § 1 Abs. 2a Satz 4 einzurichtende Rechnungsprüfungsamt ist der Verbandsver-

sammlung unmittelbar unterstellt und nur dieser verantwortlich.  
 

(4) Im Eilfall gilt § 66 NGO mit der Maßgabe, dass an die Stelle des/der Bürgermeisters/in die 
Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer und an die Stelle des Vertreters 
nach § 67 Abs. 7 NGO der/die Vorsitzende der Verbandsversammlung oder deren/dessen 
Stellvertreter/in tritt. An die Stelle des Verwaltungsausschusses tritt der Verbandsausschuss. 
 

(5) Als Eilfall gilt eine dringende Angelegenheit, deren Erledigung nicht aufgeschoben werden 
kann. Voraussetzung dafür ist, dass eine Eilentscheidung zur Abwehr einer Gefahr oder eines 
erheblichen Nachteils für den Verband erforderlich ist. 

 
§ 5 

Einberufung der Verbandsversammlung 
 
(1) Die/der Vorsitzende lädt die in die Verbandsversammlung entsandten Vertreter/innen schrift-

lich unter Mitteilung der Tagesordnung. Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Die Geschäftsord-
nung kann für Eilfälle eine kürzere Ladungsfrist vorsehen; auf die Abkürzung ist in der Ladung 
hinzuweisen. 

 
(2) Die Verbandsversammlung wird mindestens einmal im Jahr einberufen. 
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(3) Die Verbandsversammlung ist unverzüglich einzuberufen, wenn 1/3 der in die Verbandsver-
sammlung entsandten Vertreter/innen oder der Verbandsausschuss dieses unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangen. 
 

(4) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer nimmt an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teil. Ihr oder ihm ist Rederecht zu gewähren.   

 
§ 6 

Beschlussfähigkeit und Öffentlichkeit 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung die 

anwesenden Vertreter/innen von kommunalen Körperschaften mehr als die Hälfte der gesam-
ten Stimmenzahl der Versammlung erreichen oder wenn alle entsandten Vertreter/innen an-
wesend sind und von diesen nicht die Verletzung der Vorschriften über die Einberufung gerügt 
wird.  
 

(2) Die oder der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Die Ver-
bandsversammlung gilt sodann, auch wenn sich die Zahl der Anwesenden im Laufe der Sit-
zung verringert, als beschlussfähig, so lange nicht die Beschlussunfähigkeit geltend gemacht 
wird. 
 

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht das öffentliche Wohl 
oder berechtigte Interessen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 

 
§ 7 

Beschlussfassung 
 
(1) Beschlüsse werden, soweit das Gesetz, diese Satzung oder in Angelegenheiten des Verfah-

rens die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmen, mit der Mehrheit der auf JA oder NEIN 
lautenden Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
 

(2) Beschlüsse, die die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung betreffen, bedürfen der mehr-
heitlichen Zustimmung der Verbandsmitglieder Harpstedt und Stuhr. Beschlüsse, die die Aufga-
be der Rechnungsprüfung betreffen, bedürfen der mehrheitlichen Zustimmung der Verbandsmit-
glieder Stuhr und Weyhe.  
 

(3) Der Beschluss über die Änderung der Verbandsordnung bedarf einer 2/3 Mehrheit der Ver-
bandsversammlung. 
 

(4) Beschlüsse über die Aufnahme und den Austritt von Verbandsmitgliedern sowie der Auflösung 
des Verbandes und der Aufteilung des Verbandsvermögens bedürfen der Zustimmung aller 
Verbandsmitglieder.  

 
(5) Bei Wahlen ist § 48 NGO entsprechend anzuwenden. 
 
(6) Beschlüsse des Verbandsausschusses können im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden, 

wenn niemand widerspricht.  
 

§ 8 
Niederschrift 

 
(1) Der wesentliche Inhalt der Beratungen in der Verbandsversammlung ist in einer Niederschrift 

festzuhalten. Aus ihr muss ersichtlich sein, wann und wo die Sitzung stattgefunden hat, wer an 
ihr teilgenommen hat, welche Gegenstände behandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche 
Wahlen vorgenommen worden sind. 

 
(2) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und der Protokollantin bzw. dem Protokol-

lanten zu unterzeichnen. 
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§ 9 
Vorsitzende(r) der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung der ältesten anwesen-

den und hierzu bereiten Personen eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Vertre-
terin oder einen Vertreter für die Dauer der Kommunalwahlperiode. Wählbar sind die in die 
Verbandsversammlung entsandten Vertreter/innen sowie die Hauptverwaltungsbeamtinnen 
oder -beamten der Verbandsmitglieder. 

 
(2) Eine Abberufung ist möglich, wenn es die Verbandsversammlung mehrheitlich beschließt. 
 
(3) Die/der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Verbandsversammlung und des Verbandsaus-

schusses. 
 

(4) Der/dem Vorsitzenden obliegt die repräsentative Vertretung des Verbandes. 
 

§ 10 
Zusammensetzung des Verbandsausschusses 

 
(1) Der Verbandsausschuss besteht aus je drei von den Räten der Verbandsmitglieder Stuhr und 

Weyhe bestimmten Vertretern/innen sowie einer/m vom Samtgemeinderat des Verbandsmitglie-
des Harpstedt bestimmten Vertreter/in, die nicht der Verbandsversammlung angehören, und den 
jeweiligen Hauptverwaltungsbeamtinnen oder -beamten.  
 

(2) Für jede/n in den Ausschuss entsandte/n Vertreter/in ist eine Ersatzperson zu bestimmen. 
Diese können sich gegenseitig untereinander vertreten. Die Hauptverwaltungsbeamtinnen o-
der -beamten können sich im Verhinderungsfall durch ihre allgemeine Vertretung im Amt ver-
treten lassen. 

 
(3) § 3 Abs. 3 und 4 dieser Satzung gilt für die in den Verbandsausschuss entsandten Vertre-

ter/innen sowie für die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder -beamten entsprechend. 
 
(4) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer sowie die stellvertretenden 

Verbandsgeschäftsführerinnen oder Verbandsgeschäftsführer gehören dem Ausschuss mit 
beratender Stimme an, soweit sie nicht nach Absatz 1 stimmberechtigte Mitglieder sind. 

 
(5) Nach Ablauf der Wahlperiode führt die/der Vorsitzende des Ausschusses ihre/seine Tätigkeit 

bis zur Neubestimmung fort. 
 
(6) Bei Beschlüssen unterliegen die Mitglieder des Verbandsausschusses den Weisungen desje-

nigen Verbandsmitglieds, das sie im Verbandsausschuss bzw. in der Verbandsversammlung 
vertreten. 

 
§ 11 

Aufgaben des Verbandsausschusses 
 
Der Verbandsausschuss bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor. Er beschließt 
über folgende Angelegenheiten:  
 

1. Auftragsvergaben, Verfügung über Verbandsvermögen, insbesondere Schenkungen und 
Darlehensgewährungen, Veräußerung, Belastung und Erwerb von Grundstücken und 
sonstigen Vermögensteilen mit einem Wert im Einzelfall von mehr als € 50.000,00, 

2. Aufnahme von Krediten (soweit nicht im Wirtschaftsplan festgesetzt), Übernahme von 
Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung von Sicherheiten für Dritte 
sowie wirtschaftlich vergleichbare Rechtsgeschäfte, 

3. Wahl des Wirtschaftsprüfers gemäß § 16 Abs. 3 dieser Verbandsordnung, 
4. Bestellung einer Kassenverwalterin bzw. eines Kassenverwalters. 
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§ 12 
Einberufung des Verbandsausschusses, Nichtöffentlichkeit 

 
(1) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer beruft den Verbandsaus-

schuss nach Bedarf, unter Mitteilung der Tagesordnung ein. Die Ladungsfrist beträgt 1 Wo-
che. Die Geschäftsordnung kann für Eilfälle eine kürzere Ladungsfrist vorsehen; auf die Ab-
kürzung ist in der Ladung hinzuweisen.  
 

(2) Der Verbandsausschuss ist unverzüglich einzuberufen, wenn 1/3 der in den Verbandsaus-
schuss entsandten Vertreter/innen, die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungs-
beamte eines Verbandsmitgliedes oder die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsge-
schäftsführer dieses unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangen. 

 
(3) Die Sitzungen des Verbandsausschusses sind nicht öffentlich. Mitglieder der Verbandsver-

sammlung sowie deren Vertreter können als Zuhörer an den Sitzungen des Verbandsaus-
schusses teilnehmen. 

 
(4) Im übrigen gelten für das Verfahren die §§ 6 bis 8 dieser Satzung entsprechend. 

 
§ 13 

Geschäftsführung 
 
(1) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer ist ehrenamtlich tätig. Sie 

oder er ist in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen. 
 
(2) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer wird aus dem Kreis der 

Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder für ei-
ne Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die Amtszeit endet vorzeitig mit dem Ausscheiden der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten aus ihrem oder seinem Haupt-
amt. Die ausscheidende Verbandsgeschäftsführerin oder der ausscheidende Verbandsge-
schäftsführer führt ihr oder sein Amt bis zur Wahl einer neuen Verbandsgeschäftsführerin oder 
eines neuen Verbandsgeschäftsführers weiter. Die neue Verbandsgeschäftsführerin oder der 
neue Verbandsgeschäftsführer wird für die verbleibende Dauer der regulären Amtszeit der 
ausscheidenden Verbandsgeschäftsführerin oder des ausscheidenden Verbandsgeschäftsfüh-
rers gewählt.   

 
(3) Zur allgemeinen Vertretung der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsfüh-

rers werden bis zu zwei stellvertretende Verbandsgeschäftsführerinnen oder Verbandsge-
schäftsführer gewählt. Absatz 1 und 2 gelten entsprechend. 
 

(4)  Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer hat 
 
1. die Beschlüsse des Verbandsausschusses vorzubereiten, 
2. die Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses auszuführen, 
3. die laufenden Geschäfte des Verbandes im Rahmen der von der Verbandsversammlung 

bereitgestellten Mittel und nach Maßgabe der vom Ausschuss zu erlassenden 
Dienstanweisung wahrzunehmen,  

4. die Kassenführung zu überwachen. 
 

(5) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer vertritt den Verband in Rechts- 
und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren. Den Umfang der Vertretungsbefug-
nis regelt die Dienstanweisung.  
 

(6) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, kann die Verbandsgeschäftsfüh-
rerin oder der Verbandsgeschäftsführer gemäß § 15 Abs. 2 Satz 4 NKomZG alleine abgeben. 
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§ 14 
Rechte und Pflichten der von den Verbandsmitgliedern entsandten Personen 

 
(1) Die in die Verbandsversammlung und den Verbandsausschuss entsandten Personen, die jeweili-

gen Hauptverwaltungsbeamtinnen bzw. -beamten sowie Vorsitzende und deren Vertretungen sind 
ehrenamtlich tätig. 

 
(2) Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen sowie der Aufwendungen für eine Kinder-

betreuung und ihres Verdienstausfalls. 
 

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses erhalten ein Sitzungs-
geld in Höhe von 30,00 Euro, mit dem der Anspruch auf Ersatz der Auslagen abgegolten ist. 

 
(4) Zur Abgeltung eines nachgewiesenen Verdienstausfalls aus unselbständiger Tätigkeit oder eines 

glaubhaft gemachten Verdienstausfalls aus selbständiger Tätigkeit wird eine Verdienstausfallent-
schädigung gezahlt. Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses, die ei-
nen Haushalt mit zwei oder mehr Personen führen, die keine Ersatzansprüche nach S. 1 geltend 
machen können und denen im Bereich der Haushaltsführung ein Nachteil entsteht, der nur durch 
das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten eine pauschale Entschädigung in Höhe von 12,50 Euro/Stunde. Gehören dem zu 
führenden Haushalt mehr als 4 Personen an, beträgt die pauschale Entschädigung 17,50 Eu-
ro/Stunde. Für im sonstigen beruflichen Bereich entstandenen Nachteile gilt Satz 2 entsprechend. 

 
(5) Der Ersatz des Verdienstausfalls wird für jede angefangene Stunde der Arbeitszeit berechnet. Zur 

Vermeidung von Nachteilen soll mit dem Arbeitgeber einer/eines unselbständig tätigen Vertrete-
rin/Vertreters eines Verbandsmitgliedes die unmittelbare Erstattung des Verdienstausfalles in Höhe 
des Bruttolohnes vereinbart werden, während dieser der/dem Arbeitnehmerin/er den Lohn für die 
Ausfallzeit weiter zahlt. 

 
(6) Die Verdienstausfallentschädigung nach Abs. 4 und 5 beträgt höchstens 25,00 Euro/Stunde. 
 
(7) Personen, die keinen Ersatzanspruch gemäß Abs. 4 geltend machen können, denen aber infol-

ge der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit im beruflichen Bereich ein Nachteil entsteht, der nur durch 
das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen wer-
den kann, erhalten eine pauschale Entschädigung in Höhe von 12,50 Euro/Stunde. Für die An- 
und Abreise zu den Sitzungen wird pauschal eine Stunde in Ansatz gebracht. Ausfallzeiten 
nach 18:00 Uhr werden nur bei besonderem Nachweis berücksichtigt. 

 
(8) Aufwendungen für Kinderbetreuung die durch die Inanspruchnahme Dritter entstehen, werden 

bis zu einem Höchstbetrag von 7,50 Euro/Stunde abgegolten. 
 
(9) Für Fahrten innerhalb des Verbandsgebietes, die in Ausübung der Tätigkeit in einem Organ des 

Verbandes durchgeführt werden, erstattet der Verband die Kosten für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel. Bei der begründeten Inanspruchnahme eines privateigenen Kraftfahrzeuges wird 
eine Wegestreckenentschädigung in Höhe von 0,30 Euro/Kilometer gezahlt. 

 
(10)  Für Fahrten außerhalb des Verbandsgebietes, die auf Beschluss der Verbandsversammlung 

oder des Verbandsausschusses durchgeführt werden, wird Reisekostenvergütung nach Maßgabe 
von Abs. 9 gezahlt. Die Reisekostenvergütung ist zu beantragen. Neben der Reisekostenvergü-
tung wird kein Sitzungsgeld gezahlt. 

 
(11)  Die Absätze 1 bis 10 finden keine Anwendung auf die Tätigkeit als ehrenamtliche Verbandsge-

schäftsführerin oder ehrenamtlicher Verbandsgeschäftsführer oder als ehrenamtliche stellvertre-
tende Verbandsgeschäftsführerin oder als ehrenamtlicher stellvertretender Verbandsgeschäftsfüh-
rer. Entschädigungs- und Ersatzansprüche der genannten Personen sind in einer gesonderten 
Satzung zu regeln. 

 
§ 15 

Dienstvorgesetzte und Beschäftigte 
 
(1) Dienstvorgesetzte der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers ist die 

Verbandsversammlung. 
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(2) Dienstvorgesetzte/r der übrigen Beschäftigten und Beamten ist die Verbandsgeschäftsführerin 

oder der Verbandsgeschäftsführer. 
 
(3) Der Verband kann Beamtinnen oder Beamte, Angestellte und Lohnempfängerinnen-

/Lohnempfänger in seine Dienste nehmen. Die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen oder Beamten 
richten sich nach dem Nds. Beamtengesetz und den ergänzenden Vorschriften. Die Rechtsverhält-
nisse der Angestellten und Lohnempfänger/innen bestimmen sich nach den für Angestellte und 
Lohnempfänger/innen im Kommunaldienst geltenden Vorschriften, soweit nicht durch besondere 
Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist. Die vorhandenen Stellen sind nach Art und Besol-
dungs-, Vergütungs- und Lohngruppen gegliedert in einem Stellenplan auszuweisen. 

 
§ 16 

Geschäftsführung, Rechnungslegung, Rechnungsprüfung, Verbandskasse 
 
(1) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen sind die Vorschriften der Eigenbetriebsver-

ordnung Niedersachsen entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(3) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer hat bis zum 30. September des 

Wirtschaftsjahres für das vorausgegangene Wirtschaftsjahr den Jahresabschluss aufzustellen und 
diesen innerhalb des laufenden Wirtschaftsjahres mit dem Prüfungsbericht des beauftragten Wirt-
schaftsprüfers der Verbandsversammlung über den Verbandsausschuss vorzulegen. Das Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz wird mit der Jahresabschlussprüfung gemäß § 123 
NGO beauftragt. 

 
(4) Die Kassengeschäfte werden durch die Verbandskasse erledigt. Zu deren Führung bestellt der 

Verbandsausschuss eine Kassenverwalterin oder einen Kassenverwalter. 
 
(5) Die Kassenaufsicht führt die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer. 
 
(6) Gemäß § 16 Abs. 2 NKomZG wird auf den Erlass einer Haushaltssatzung und auf ein örtliches 

Rechnungsprüfungsamt verzichtet. § 1 Abs. 2a Satz 4 bleibt unberührt. 
 

§ 17 
Deckung des Finanzbedarfs 

 
(1) Soweit die sonstigen Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Verbandes nicht ausreichen, 

wird eine Umlage von den Verbandsmitgliedern erhoben (Verbandsumlage).  
 
Die Höhe der Umlage für ein Verbandsmitglied richtet sich nach den im Gebiet des Ver-
bandsmitgliedes abgerechneten zu den insgesamt abgerechneten Abwassermengen. Maß-
geblich sind die Mengen des Jahres, das der Umlageerhebung vorausgeht. 

 
§ 18 

Bekanntmachung 
 
(1) Änderungen der Verbandsordnung, der Satzungen und Verordnungen des Verbandes sowie 

dessen Auflösung sind in den Amtsblättern der Landkreise Oldenburg und Diepholz öffentlich 
bekannt zu machen. Kommt es für die Wirksamkeit von Rechtsvorschriften auf das Veröffentli-
chungsdatum an, gilt die jeweils zuletzt erfolgte Veröffentlichung als maßgebliches Datum. 

 
(2) Sonstige Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in der Kreiszeitung, Ausgaben Stuhr-

Weyhe und Harpstedt. 
 
(3) Sind Pläne, ähnliche Unterlagen oder umfangreiche Texte bekanntzumachen, so ist die Er-

satzbekanntmachung durch Auslegung im Dienstgebäude des Verbandes zulässig. Auf die 
Ersatzbekanntmachung ist unter Angabe des Ortes und der Dauer der Auslegung durch Be-
kanntmachung gemäß Absatz 2 hinzuweisen. Die Dauer der Auslegung beträgt 1 Woche. 

 
 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 18/2008 vom 30.12.2008 
Seite 22 

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Sitzungen der Verbandsversammlung werden gemäß 
Absatz 2 ortsüblich mit einer Frist von einer Woche bekanntgemacht. 

 
§ 19 

Anwendung von Rechtsvorschriften 
 
Soweit das NKomZG und diese Satzung keine Regelungen treffen, finden die für Gemeinden gel-
tenden Bestimmungen sinngemäß Anwendung. 
 

§ 20 
Abwicklung im Falle der Auflösung des Verbandes 

 
(1) Im Falle der Auflösung des Verbandes erfolgt die Verteilung des Vermögens und der Verbindlichkei-

ten auf die Verbandsmitglieder Stuhr und Weyhe nach dem Verhältnis der im Gemeindegebiet des 
jeweiligen Verbandsmitgliedes abgerechneten zu den insgesamt abgerechneten Abwassermengen. 
Maßgeblich sind die Mengen des der Auflösung vorangegangenen Jahres. Zuvor ist die Rücküber-
tragung der Abwasserbeseitigungseinrichtung mit allen Gegenständen, Rechten und Pflichten des 
weiteren Verbandsmitgliedes, Samtgemeinde Harpstedt, entsprechend der mit ihm abgeschlossenen 
Vereinbarungen abzuwickeln. Für die Rückübertragung der Niederschlagswasserbeseitigung der 
Gemeinde Stuhr und für die Rückübertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf die Gemein-
den Stuhr und Weyhe gilt Satz 3 entsprechend. Die Rückübertragung der Aufgabe der Rechnungs-
prüfung erfolgt nach Maßgabe der gemäß § 1 Abs. 2a Satz 6 geschlossenen Vereinbarungen. 

 
(2) Die Bediensteten werden entsprechend Absatz 1 auf die Verbandsmitglieder aufgeteilt, §§ 110 

ff. und § 261 Nds. Beamtengesetz sind anzuwenden. 
 
(3) Entsprechendes gilt für etwaige Versorgungslasten, die sich aus der Abwicklung der Dienstverhält-

nisse und der Versorgungsverhältnisse der Dienstkräfte des Verbandes hierbei ergeben. 
 
(4) Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende mit Wirkung 

zum Ende des auf die Kündigung folgenden übernächsten Jahres kündigen; die Absätze 1 bis 3 gel-
ten in diesem Falle entsprechend. Die Kündigung kann sich auf die Rückübertragung der Aufgabe 
der Rechnungsprüfung beschränken. Voraussetzungen, Fristen und Folgen der Kündigung bestim-
men sich in diesem Fall nach den gemäß § 1 Abs. 2a Satz 6 geschlossenen Vereinbarungen. 

 
§ 21 

Aufsicht 
 

Kommunale Aufsichtsbehörde des Verbandes ist das Land Niedersachsen, vertreten durch das für 
die Kommunalaufsicht zuständige Ministerium. 

§ 22 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten des Verbandes werden von der Gleichstel-

lungsbeauftragten eines der beteiligten kommunalen Verbandsmitglieder wahrgenommen. 
 
(2) Die Beteiligten verständigen sich außerhalb der Verbandsordnung darüber, wessen Gleich-

stellungsbeauftragte diese Funktion für den Verband ausübt. 
 

§ 23 
Übergangsregelung 

 
Bis zur erstmaligen Wahl einer ehrenamtlichen Verbandsgeschäftsführerin oder eines ehrenamtli-
chen Verbandsgeschäftsführers ist § 13 in der am 1. Dezember 2008 geltenden Fassung anzu-
wenden.  
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§ 24 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbands-
ordnung des Zweckverbands „AbwasserVerband“ in der Fassung vom 4. März 2006 außer Kraft. 
 
Weyhe, 09.12.2008 
gez. Wolff                                                              gez. Mendrzik 
Geschäftsführer -      Geschäftsführer 
 
 
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
hat in ihrer Sitzung am 16. Dezember 2008 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 gemäß 
§ 9 Abs. 2 Nr. 7 der Zweckverbandssatzung beschlossen. 
 
Die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 der Zweckverbands-
satzung wurde vom Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa in Bremen am 16.12.2008 unter 
dem Aktenzeichen – 53-6/317-27/6 – erteilt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2009 einschließlich Erläuterungen liegt im Anschluss an die öffentliche Bekannt-
machung sieben Tage in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, 
öffentlich aus. 
 
Bremen, den  17.12.2008 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 
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